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SPRUCH 

Tu soviel Gutes, wie Du kannst, und mache so wenig Ge-

rede wie nur möglich darüber. 

Charles John Huffam Dickens; 1812 - 1870, englischer Schriftsteller 

  

Was Sie interessieren kann:  

 
Arbeitsrecht  
  

 

Hinweis- und Informationspflichten des 
Arbeitgebers - Schadensersatz 
  
Der Arbeitgeber hat zwar keine allgemeine Pflicht, die Vermö-
gensinteressen des Arbeitnehmers wahrzunehmen. Erteilt er 
jedoch Auskünfte, ohne hierzu verpflichtet zu sein, müssen 
diese richtig, eindeutig und vollständig sein. Andernfalls haftet 
der Arbeitgeber für Schäden, die der Arbeitnehmer aufgrund 
der fehlerhaften Auskunft erleidet. 
 
Ein im Jahr 2014 in den Ruhestand getretener Rentner war bei 
einem Unternehmen beschäftigt. Vor dem Hintergrund des zu 
Beginn des Jahres 2003 in Kraft getretenen Tarifvertrags zur 
Entgeltumwandlung für Arbeitnehmer schloss das Unterneh-
men mit einer Pensionskasse einen Rahmenvertrag zur betrieb-
lichen Altersversorgung. Im April 2003 nahm der heutige Rent-
ner an einer Betriebsversammlung teil, auf der ein Fachberater 
der örtlichen Sparkasse die Arbeitnehmer über Chancen und 
Möglichkeiten der Entgeltumwandlung als Vorsorge über die 
Pensionskasse informierte. 
 
Im September 2003 schloss der Arbeitnehmer eine Entgeltum-
wandlungsvereinbarung mit Kapitalwahlrecht ab und ließ sich 
Anfang 2015 seine Pensionskassenrente als Einmalkapitalbe-
trag auszahlen. Für diesen muss er aufgrund einer Gesetzesän-
derung im Jahr 2003 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversiche-
rung entrichten. Der Rentner verlangte die Erstattung der 

 
 

  



Sozialversicherungsbeiträge von seinem ehemaligen Arbeitge-
ber, da dieser ihn vor Abschluss der Entgeltumwandlungsver-
einbarung über das laufende Gesetzgebungsverfahren zur Ein-
führung einer Beitragspflicht auch für Einmalkapitalleistungen 
hätte informieren müssen. 
 
Da auf der Betriebsversammlung über Beitragspflichten zur So-
zialversicherung nicht referiert wurde, konnte auch keine feh-
lerhafte Auskunft erteilt werden, sodass das Unternehmen ge-
genüber seinem ehemaligen Arbeitnehmer nicht zum Scha-
densersatz verpflichtet ist. 
 

 
Familienrecht/Erbrecht 
 
Nachträgliche Erbschaftsteuer für Fami-
lienwohnheim 
  
Bei der Berechnung der Erbschaftsteuer ist der Vermögensan-
fall zu ermitteln, der sich aus dem vererbten Vermögen ergibt. 
Wird ein bebautes Grundstück auf den verbleibenden Ehegat-
ten von Todes wegen übertragen, so unterliegt dieser Vorgang 
nicht der Besteuerung, wenn der Ehegatte das Gebäude in den 
folgenden zehn Jahren selbst bewohnt. Dies gilt nicht, wenn er 
aus zwingenden Gründen an der Selbstnutzung gehindert ist. 
 
Der (Bundesfinanzhof) BFH hat mit Urteil vom 11.7.2019 ent-
schieden, wie die Vorschrift anzuwenden ist, wenn das Grund-
stück innerhalb der Frist verkauft, aber durch ein Nießbrauchs-
recht trotzdem weiter vom verbleibenden Ehegatten bewohnt 
wird. Im entschiedenen Fall verschenkte die Ehefrau des Ver-
storbenen innerhalb der zehn Jahre nach dem Tod des Mannes 
das Gebäude an die Tochter, behielt sich selbst jedoch ein 
Nießbrauchsrecht vor und blieb weiterhin dort wohnen. Für das 
Finanzamt war damit die Frist unterbrochen und die Steuerbe-
freiung für den Erwerb des Gebäudes nicht mehr zu gewähren. 
 
Gestützt wurde die Entscheidung durch das Urteil des BFH. 
Dieser legt das Gesetz zugrunde, welches von "Selbstnutzung 
zu eigenen Wohnzwecken" spricht, so hat sowohl eine Nutzung 
zu eigenen Wohnzwecken als auch die Eigentümerstellung vor-
zuliegen. Die Vorschrift sollte durch die Steuerbefreiung das 
Familienheim schützen, was durch eine vorzeitige Veräußerung 
nicht erreicht werden kann, ebenso wenig wie die förderungs-
würdige Bildung von Wohneigentum durch Familie. 
Sohnes bzw. Enkels war somit gültig. 
 



 

Sonstiges 
 
 
Staatliche Förderungen und Unterstüt-
zungen wegen der Auswirkungen durch 
den "Coronavirus" 
  
Die Coronavirus-Epidemie hat schwerwiegende Folgen für Men-
schen und Unternehmen mit sich gebracht. Um Arbeitsplätze 
zu erhalten und Unternehmen zu schützen, beschloss die Bun-
desregierung ein umfangreiches Bündel von Maßnahmen. 
 
Für den Erhalt der Arbeitsplätze wurde die Kurzarbeiter-Rege-
lung angepasst. Betroffene Unternehmen können Lohnkosten 
und Sozialabgaben von der Bundesagentur für Arbeit erstatten 
lassen, Leiharbeitnehmer sind künftig eingeschlossen und es 
müssen nur 10 % der Beschäftigten von Kurzarbeit betroffen 
sein, damit die Regelungen greifen. 
 
Weitere Informationen unter www.arbeitsagentur.de 
 
Über ihre Hausbanken erhalten Unternehmen den Zugang zu 
Krediten und Bürgschaften bei der staatlichen KfW-Bank. Dazu 
will die Bundesregierung zusätzliche Sonderprogramme für alle 
entsprechenden Unternehmen bei der KfW auflegen. 
 
Weitere Informationen unter www.kfw.de 
 
Neben der finanziellen Unterstützung durch unkomplizierte und 
günstige KfW-Kredite steht der Bund und die Länder auch sog. 
Solo-Selbständigen, Künstler und Kleinstunternehmen mit ei-
nem Förderprogramm in Form von - nicht zurückzuzahlenden - 
Zuschüssen zur Seite. 
 
Auch für Künstler und Kultureinrichtungen sollen die speziellen 
Belange des Kulturbetriebs und der Kreativen miteinbezogen 
werden, wenn es um Unterstützungsmaßnahmen und Liquidi-
tätshilfen geht. 
 
Für die Exportwirtschaft will der Bund mit Garantien (sog. Her-
mesdeckungen) eine flexible, effektive und umfassende Unter-
stützung bereitstellen. 
 
Weitere Informationen unter www.bmwi.de 
 



Gleichzeitig ist eine Reihe von steuerpolitischen Maßnahmen 
auf den Weg gebracht worden, um die Liquidität bei Unterneh-
men zu verbessern (z. B. Stundungen von Steuerschulden und 
Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen und Säumniszuschläge 
bis Ende des Jahres 2020). Des Weiteren wurden die Voraus-
setzungen, um Vorauszahlungen von Steuerpflichtigen anzu-
passen, erleichtert. 
 
Bei den Steuern, die von der Zollverwaltung verwaltet werden 
(z. B. Energiesteuer und Luftverkehrssteuer), ist die Gene-
ralzolldirektion angewiesen worden, den Steuerpflichtigen ent-
gegenzukommen. Gleiches gilt für das Bundeszentralamt für 
Steuern, das für die Versicherungssteuer und die Umsatzsteuer 
zuständig ist. 

 


